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Mitglieder-Info Nr. 66/2010 
 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen zur Än-
derung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
hier: Artikel 1 – Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften 

Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz - RBEG) 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie aus Presse, Funk und Fernsehen sicherlich erfahren haben, liegt inzwi-
schen auch der Entwurf des Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe in der So-
zialhilfe vor. 

Den Entwurfstext füge ich zu Ihrer Kenntnis bei. 

Das BMAS hat um Stellungnahmen zu den beiden Entwürfen bis Mittwoch, 
06.10.2010, gebeten. 

Außerdem findet bereits morgen, 30.09.2010, ein erstes Abstimmungsgespräch 
auf der Ebene der Staatssekretäre zwischen Bund und Ländern statt. 

Sollte bei Ihnen eine Auswertung oder Bewertung der Entwürfe erfolgen, wäre ich 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese der Geschäftsstelle zur Verfügung stellen 
könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Bernd Finke 
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